
Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25.01.2021: 
 
TOP 1: Frageviertelstunde 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
TOP 2: Haushalt 2021; Beratung und Beschlussfassung über die Verabschiedung des 
Haushalts für das Haushaltsjahr 2021 sowie des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs 
„Gemeindewerke“ für das Wirtschaftsjahr 2021 
 
a) Haushaltssatzung 2021 
Unter Bezugnahme auf die die wesentlichen Schwerpunkte des Haushalts 2021 (siehe TOP 
2 der öffentlichen Sitzung vom 21.12.2020) wird nach Beratung einstimmig beschlossen: 
Aufgrund von § 79 in Verbindung mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt beschlossen: 

 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt: 
1.  Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 
1.1  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  8.281.950,00 € 
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von  8.486.650,00 € 
1.3  Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                           -    204.700,00 € 
1.4  Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von                0,00 € 
1.5  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von   -    204.700,00 € 
1.6  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                0,00 € 
1.7  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                0,00 € 
1.8  Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von                0,00 € 
1.9  Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von       -    204.700,00 € 
 
2.  Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von    7.903.840,00 € 
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von  7.563.740,00 € 
2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.1 und 2.3) von    340.100,00 € 
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.539,200,00 € 
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.375.500,00 € 
2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von                                -    836,300,00 € 
2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                                                                   -    496.200,00 € 
2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   660.000,00 € 
2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  294.300,00 € 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   365.700,00 € 
2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von                  -  130.500,00 € 
 
§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen 
Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung 
von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf   660.000,00 € 
 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen, die künftige 
Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- 
nahmen belasten, wird festgesetzt auf    295.000,00 € 
 
§ 4 Kassenkredite 



Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird festgesetzt auf  1.400.000,00 € 
 
§ 5 Hebesätze 
Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden festgesetzt auf 
- für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)  340 v.H. 
- für die Grundsteuer B (Grundstücke)  350 v.H. 
- für die Gewerbesteuer  360 v.H. 
der Steuermessbeträge. 
 
§ 6 Stellenplan 
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 
 
b) Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Gemeindewerke“ für das Wirtschaftsjahr 2021 
Unter Bezugnahme auf die Schwerpunkte des Wirtschaftsplans (siehe TOP 3 der 
öffentlichen Sitzung vom 21.12.2020) wird nach Beratung einstimmig beschlossen: 
Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebs „Gemeindewerke“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen: 

 
1. Wirtschaftsplan 
Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt: 
aa) im Erfolgsplan 
 in den Erträgen (Einnahmen) auf 702.200,00 € 
 in den Aufwendungen (Ausgaben) auf 718.800,00 € 
 im Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust) auf                                                     -   16.600,00 € 
bb) im Vermögensplan 
 in den Einnahmen und Ausgaben auf je 609.200,00 € 
 
2. Kredite 
a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung 
 von Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf 282.000,00 € 
 festgesetzt. 
b) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wir auf 300.000,00 € 
 festgesetzt. 
 
3. Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf            0,00 € 
festgesetzt. 
 
TOP 3: Bau- und Grundstücksangelegenheiten: Bauantrag auf Neubau eines 
Wohnhauses mit Garage und Wintergarten, auf dem Grundstück Flurstück Nr. 535, 
Gemarkung Peterstal, Buchenweg 8 
Das Einvernehmen der Gemeinde zum Bauantrag wird einstimmig erteilt; hinsichtlich der 
nichteingehaltenen Traufhöhe des Zwerchhauses auf der Südseite wird Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans Schöne Aussicht erteilt. 
 
TOP 4: Bekanntgaben aus der Arbeit der Gemeindeverwaltung sowie Beantwortung von 
Anfragen aus der letzten Gemeinderatssitzung 
Der Bürgermeister informiert, dass 

 der Caritasverband Acher-Renchtal e.V. eine „Zentrale Fachstelle Wohnen“ einrichten 
will. Ziel ist die Beratung, Begleitung bis hin zu psychosozialer Betreuung von 
Menschen in Wohnungsnot; 

 für ein örtliches Unternehmen für den Bau einer Produktions- und Lagerhalle eine 
Förderung in Höhe von 158.800 € aus Mitteln des Entwicklungsprogramms Ländlicher 
Raum (ELR) bewilligt wurde; 



 sich die Gemeinde auch für die Jahre 2021 bis 2027 an einer LEADER-Förderkulisse 
beteiligen will. Im vergangenen Förderzeitraum konnten zahlreiche kommunale und 
private Projekte über das Förderprogramm ermöglicht und unterstützt werden. 

 Geburten und Sterbefälle 2020: 
43 Mitmenschen in der Gemeinde sind verstorben, davon 36 Personen im Alter über 75 
Jahren. In den letzten 10 Jahren vor 2020 gab es durchschnittlich 45 Sterbefälle. Eine 
Übersterblichkeit im Jahr 2020 kann somit nicht festgestellt werden. 
Erfreulich ist die Entwicklung bei den Geburten: Im Jahr 2020 verzeichnet die Gemeinde 
32 Neugeborene; diese Zahl liegt weit über dem Durchschnitt der zehn Vorjahre mit 19 
Kindern. Mehr Geburten hatte es zuletzt im Jahr 1993 gegeben. 

 die Nationalparkregion Schwarzwald GmbH mittlerweile auch notariell gegründet wurde; 

 die Gemeinde sich an der landesweiten Initiative gegen Motorradlärm beteiligt; 

 die Gemeindeverwaltung aufgrund der Corona-Pandemie verstärkt auf Arbeit zuhause 
setzen wird. Ein Viertel der Rathaus-Mitarbeitenden arbeiten bereits vom Heimbüro aus, 
in Kürze wird es die Hälfte sein. Die Corona-bedingten Vorgaben des 
Bundesarbeitsministeriums werden erfüllt; 

 die Mitarbeiterin Siglinde Braun zum 01.03.2020 in den Ruhestand treten wird.  
 
TOP 5: Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 
21.12.2020 
Keine. 
 
TOP 6: Anträge, Fragen und Anregungen aus der Mitte des Gemeinderates 
Keine. 
 
gez. Meinrad Baumann  
Bürgermeister 


